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„Wenn ich die Reden anläßlich des Juristentages lese, kann ich nur ein stilles Dank-
gebet sprechen, daß mein Vater dies nicht mehr erlebt und daß ich selbst nicht mehr
‚Rechtswahrer‘, nicht mehr Anwalt bin! Entweder war alles Wahnsinn, was wir
einst gelernt, was uns als selbstverständliches, festes Gebäude des deutschen und
internationalen Rechts erschien – oder das, was heute geschieht, muß in der Auf-
hebung der Rechtsidee, in der blanken Willkür, also Chaos enden.“1

Erich Ebermayer, Leipzig, 6.Oktober 1933

1 Ebermayer, S. 182.
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Einleitung

Wie war es möglich, dass nach dem Niedergang der Weimarer Republik
und der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 ein großer
Teil der juristischen Professionselite nahezu übergangslos weiterarbeiten
konnte?
In der vorliegenden Dissertation wird argumentiert, dass der deutsche

Juristentag 1933 in Leipzig eine zentrale Rolle in diesemÜbergangsprozess
spielte und daher als zentrales Ereignis in der Rechtsgeschichte des Natio-
nalsozialismus zu betrachten ist. In Leipzig wurde das kollektive Selbst-
verständnis der juristischen Funktionselite wie auch die professionspoliti-
schenund justiziellenOrganisationsstrukturen nach der sogenannten natio-
nalen Revolution manifestiert. Die Rechtserneuerung bzw. -umformung
folgte dem Leitprinzip „Durch Nationalsozialismus dem deutschen Volk
das deutsche Recht“. Doch was heißt das genau?
Aufgrund der polykratischen Strukturen im NS-Staat und der nur vagen

ideologischen Vorgaben blieben die Handlungsspielräume zur konkreten
Umsetzung dieses Prinzips relativ offen und ermöglichte der juristischen
Professionselite, ihre teils widerstreitenden Konzepte und Vorschläge zur
Rechtserneuerung zu präsentieren. Im Kontext des Formierungsprozesses
bot der Juristentag daher eine ausgezeichnete Selbstmobilisierungsmög-
lichkeit und die passende Bühne für die zahlreichen Bewerbungsvorträge
der Redner, welche danach strebten, die größtmögliche Nähe ihrer eigenen
Rechtserneuerungstheorie zur nationalsozialistischenWeltanschauung auf-
zuzeigen.1 Diese Gelegenheit wurde vor allem von den jungen, ehrgeizigen
Rechtswissenschaftlern genutzt, welche von den politisch und rassisch mo-
tivierten Säuberungs- und Entlassungswellen profitierten und in die neu
geschaffenen bzw. freigewordenen Posten vorrückten. Doch auch die in
den Ämtern verbliebene alte, nationalkonservative Professionselite brachte
ihre Rechtserneuerungsvorschläge ein und versuchte dabei, das bestehende
Rechtssystem vor zu übergriffigen Modifikationsversuchen zu bewahren.

1 Vgl. Rüthers, Entartetes Recht., S. 21.
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A. Forschungsstand, Methodik sowie Gliederung und
Aufbau der Arbeit

I. Die NS-Juristentage in der Rechtsgeschichtsforschung

Der „Deutsche Juristentag“ (DJT) wurde 1860 als erste berufsspartenüber-
greifende JuristenvereinigungDeutschlands gegründet undwar durch seine
rechtspolitischen Verhandlungen und Einflussnahmen ein zentraler Akteur
im Rechtsvereinheitlichungs- sowie Nationsbildungsprozess im 19. Jahr-
hundert.2 Seit seiner Gründung führte der DJT seine Tagungen im zwei-
jährigen Turnus durch, welche der rechtspolitischen Beratung, Beschluss-
fassung und Unterbreitung von Empfehlungen sowie Lösungsvorschlägen
an den Gesetzgeber diente. Der traditionelle Juristentag fand letztmalig im
September 1931, in einem der Krisenjahre der Weimarer Republik, in
Lübeck statt.3
Wenngleich die rechtspolitischen Beschlüsse und Diskussionen an den

Juristentagungen von der Rechtsgeschichte mit der Zeit als Forschungs-
gegenstand wahrgenommen wurden, blieb die Institutionengeschichte als
auch die institutionelle Wirkungsgeschichte des Juristentages lange Zeit
vom rechtshistorischen Forschungsinteresse unberücksichtigt.4
Dies gilt erst recht für die Zeit von 1933 bis 1945. Da sich der Juristentag

im Frühjahr 1933 zudem faktisch selbst aufgelöst hatte und sich somit nicht
am NS-System beteiligte, konnte diese „in Ehren untergegangene“5 Ver-
anstaltung nach 1945 unbelastet ihre Arbeit wieder aufnehmen.6 Der Deut-
sche Juristentag hatte sich als Institution aufgrund der nicht vorhandenen
Partizipation amNS-Unrecht von vornherein selbst „entnazifiziert“. Folg-
lich war auch ein Interesse an einer rechtshistorischen Aufarbeitung der
zurückliegenden NS-Juristentage kaum vorhanden, welche ohnehin nicht
als Juristentage im eigentlichen Sinne wahrgenommen und daher aus der
Institutionengeschichte schlichtweg ausgeklammert wurden.7

2 Einleitung

2 Hartwich, S. 26. Geführt wurde der DJT durch die Ständige Deputation als das ein-
zige geschäftsführende Zentralorgan.

3 Conrad, S. 33. Als dieser Juristentag zu Ende gegangen sei, habe wohl niemand ge-
ahnt, dass dies die letzte Tagung für lange Zeit sein würde.

4 Hervorzuheben ist hierbei die 2008 erschienene Dissertation von Hartwich.
5 Conrad, S. 12.
6 In einem an Ernst Wolff gerichteten Schreiben vom 22.9.1949 führte Gustav Rad-

bruch aus: „So waren die damaligen Machthaber zwar in der Lage, für ihre fragwürdigen
Veranstaltungen sich die Firma des Juristentages anzumaßen, aber der Juristentag selbst
blieb rein von nationalsozialistischen Flecken und konnte deshalb jetzt aus einem langen
Scheintode im alten Geiste auferstehen.“ Zit. nach Conrad, S. 12.

7 Die Zeit von 1933 bis 1939 war für die Juristentage dokumentarisch bis in die späten
1990er Jahre daher eine weiße Fläche. Ähnlich die Situation der Vereinigung Deutscher



MoSie 162075 / p. 23/11.5.23

Nach Kiesow habe es der Deutsche Juristentag in der Nachkriegszeit
versäumt, sich mit der Rolle der Juristen in der NS-Zeit auseinanderzuset-
zen und stattdessen vielen namhaften Juristen der NS-Zeit sein Podium
wieder geöffnet.8 In der Tat fand Ernst Wolff versöhnliche Worte für das
beim Nürnberger Juristenprozess zu lebenslanger Haft verurteilte ehe-
malige Deputationsmitglied Franz Schlegelberger. Dieser sei gewiss kein
Nationalsozialist gewesen und nur deshalb im Dienst geblieben, um –
Schlegelbergers eigener Aussage zufolge – noch manches verhindern zu
können. Er habe auch so manches verhindert und auch vielen einzelnen
geholfen. Aber bei ihm habe sich wie bei vielen anderen bewahrheitet, „daß
niemand mit dem Nationalsozialismus Kompromisse schloß, ohne Scha-
den an seiner Seele zu nehmen.“9 Die Partizipation am NS-Regime bedeu-
tete demnach in erster Linie eine Eigenschädigung des Täters, nicht etwa
eine massive Schädigung der zahlreichen Opfer des Regimes.
Im Kontext der Nachkriegsapologetik war die Haltung Wolffs aber kei-

neswegs ein auf den Juristentag bezogenes Einzelphänomen, sondern der
damalige Grundtenor in Justiz, Wissenschaft und Politik im Umgang mit
dem NS-Regime.10 Auch in der 1960 erschienen Festschrift zum deutschen
Juristentag widmete Hermann Conrad dem historischen Abschnitt von
1933 nur wenige Seiten, wobei mit der Feststellung der faktischen Auf-
lösung des traditionellen Juristentages 1933 auch zugleich das historische
Interesse an dieser Zeitspanne endete.11
Nachdem die NS-Juristentage lange Zeit ein Schattendasein in der

rechtsgeschichtlichen Forschung fristeten, kam erst ab den 1990er Jahren
das Interesse an einer rechtshistorischen Auseinandersetzung auf. Hierbei
ist der von Peter Landau 1994 publizierte 17-seitige Aufsatz zum Deut-
schen Juristentag 1933 hervorzuheben.12 „Beachtenswert, ja durchaus

Einleitung 3

Staatsrechtler in der NS-Zeit, dazu Stolleis, Staatsrechtslehrer, S. 598. Auch hier bestünde
Nachholbedarf an einer rechtshistorischen Untersuchung.

8 Die erste Ständige Deputation des Deutschen Juristentages nach dem Krieg habe auf
die Mitarbeit namhafter, in der NS-Zeit hervorgetretener Juristen, nicht verzichten wol-
len. Vgl. dazu Schubert, S. 937.

9 Wolff, S. 820.
10 Für die Nachkriegsjuristentage stand – statt einer historischen Aufarbeitung – da-

her die Wiederherstellung der Rechtseinheit im Vordergrund, im Zusammenhang der
„mit Bedauern zur Kenntnis genommenen Rechtszersplitterung“ innerhalb der verschie-
denen Besatzungszonen. Vgl. Loewenthal, S. 297.

11 Vgl. Conrad, S. 10 ff. sowie S. 34. Der Juristentag „neuer Art“ in Leipzig wird nur
am Rande erwähnt, zumal die „Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten“ von Conrad
ohnehin als „rechtsloses“ System betrachtet wurde. Wichtiger schien auch hier die Dar-
stellung der Rolle des Juristentages in der Nachkriegszeit und seiner Funktion zur „Wie-
derherstellung“ der deutschen Rechtsordnung.

12 Landau, ZNR 1994, S. 373ff. Der Aufsatz beruht auf einem Vortrag Landaus zum
60. Jahrestag des nationalsozialistischen Deutschen Juristentages in Leipzig auf einer Ver-
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merkwürdig,“ sei gemäßRüthers der Umstand, dass der Deutsche Juristen-
tag 1933 mit dem Aufsatz von Landau erst 61 Jahre nach dem Ereignis
erstmals eine vertiefte rechtsgeschichtliche Bearbeitung gefunden habe,
was aber nicht ganz untypisch für die Versäumnisse und Verzögerungen
bei der Ausleuchtung der Hintergründe der Machtübernahme, auch im
Rechtsbereich, sei.13
Des Weiteren liegen verschiedene Beiträge vor, welche den Juristentag

1933 thematisch streifen, darunter einige Jubiläums- und Festschriftsbei-
träge zur Geschichte des DJT: Der Deutsche Juristentag 1860–199414 sowie
der Beitrag von Kiesow, Der Deutsche Juristentag, Ein Charakterbild –
1860 bis 2010.15 Zudem wurde von der Ständigen Deputation des Deut-
schen Juristentages im Zuge der 150 Jahre-Feier des Deutschen Juristentags
zur Geschichte des Juristentages ein eigenes Werk zur 150-jährigen Ge-
schichte des DJT publiziert, wobei auch dort der 1933er Juristentagung
einige Seiten gewidmet wurden.16 Ebenfalls zu erwähnen ist die Arbeit
von Halpérin zur Geschichte der deutschen Juristentage, wobei der Juris-
tentag 1933 nur kurz inhaltlich gestreift wird.17
In der Summe blieb es in der bisherigen Forschung bei vorwiegend kür-

zeren Beiträgen in Form von Aufsätzen in Festschriften und Sammelbän-
den, welche außerdem wie erwähnt häufig im Rahmen von Jubiläen erfolg-
ten und daher stellenweise von einem standes- und erfolgsgeschichtlichen
Ansatz geprägt sind.18 Das Hauptaugenmerk der bisherigen Literatur lag
zudem weiterhin auch für die Zeit nach 1933 auf der Rolle des „alten“
Juristentages und dessen (faktischer) Selbstauflösung. Insbesondere war
man in der Forschung – im Sinne einer Abgrenzungsgeschichte – bemüht,

4 Einleitung

anstaltung der Ephraim-Carlebach-Stiftung 1993 im Lampe-Saal des Reichsgerichts-
gebäudes in Leipzig. Landaus Arbeit ist 1996 ebenfalls als kurze Monografie beim Leip-
ziger Universitätsverlag publiziert worden, mit einem Vorwort des Leipziger Rechts-
anwaltes Hubert Lang.

13 Rüthers, Wende-Experten, S. 20 f.
14 Vgl.Conrad/Dilcher/Kurland, S. 19 ff., wobei es sich beim Text zur Tagung 1933 um

einen Wiederabdruck des erwähnten Textes von Conrad aus den 1960er-Jahren handelte.
15 Erschienen in der Festschrift 150 Jahre Deutscher Juristentag, München 2010. Vgl.

Kiesow, Der Deutsche Juristentag, S. 7 ff. Vgl. auch Kiesows kürzerer Beitrag „Die Tage
der Juristen“, in: myops, 10/2010, S. 4 ff. Zu erwähnen ist ferner die thematische Streifung
des Juristentages 1933 bei Becker, S. 100 ff. sowie bei Sunnus, der NS-Rechtswahrerbund.
Auch in einigen biografischen Arbeiten wird der Juristentag als Ereignis kurz behandelt.
Vgl. hierzu bspw. Adlberger sowie Schenk.

16 Vgl. DJT, Recht mitgestalten, S. 65 ff.
17 Halpérin, S. 301 ff., insbesondere S. 306: „Le […] Juristentag tenu à Leipzig en oc-

tobre 1933marqua le ralliement au BNSDJ de cette vénérable institution censée témoigner
de l’unité de l’état des juristes. Il y fut annoncé la création de l’Akademie für Deutsches
Recht présidée par l’avocat nazi Hans Frank et des milliers de juristes y prêtèrent serment
de suivre le chemin du Führer.“

18 Vgl. dazu auch Hartwich, S. 13.
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eine weltanschauliche, personelle und fachliche Trennung zwischen dem
traditionellen DJT und dem „nationalsozialistischen“ Juristentag, der eben
„kein richtiger Deutscher Juristentag“19 war, zu betonen.20

Landau schilderte in seinem Aufsatz zunächst die Selbstauflösung des
alten Juristentages und gibt darin einige Einblicke zum äußeren Verlauf
der Tagung.21 Anschließend untersuchte er das „geistige Klima des Juris-
tentages“ und in diesem Kontext die „Attraktivität nationalsozialistischer
Parolen auf die deutschen Juristen“.22 Hierzu analysierte Landau exempla-
risch die Vorträge dreier repräsentativer Redner – der vorwiegend jüngeren
Funktionselite, d.h. Carl Schmitt, Heinrich Lange sowie Helmut Nicolai –,
um beispielhaft einen Eindruck über die inhaltlichen Fachvorträge am Ju-
ristentag zu verschaffen.23 Dabei hielt Landau fest, dass die am Juristentag
gehaltenen Reden den Juristen nicht nur eine verheißungsvolle Zukunft
voraussagten, auch sei es für den Stellenwert des Leipziger Juristentages
aufschlussreich, dass ein überaus prominenter Staats- und Rechtstheoreti-
ker wie etwa Schmitt seine Rechtserneuerungsgedanken zuerst bei dieser
Gelegenheit vorgetragen habe.24 Doch auch Hans Frank und die anderen
Redner hätten bei den anwesenden Juristen mit der vorgetragenen rassisch-
völkischen Rechtslehre, die im Grunde auf einem biologisch bzw. darwi-
nistisch fundierten Pseudo-Naturrecht beruht habe, einen positiven Ein-
druck machen können, da der deutsche Jurist bereits vor 1933 eher mit
vulgarisierten Naturrechtsideen als mit dem Gesetzespositivismus sym-
pathisiert habe.25

Einleitung 5

19 So die These Freudings, Juristentage, 72.DJT in Leipzig (2018), S. 33. Etwas kriti-
scher zur vorauseilenden Selbstauflösung des traditionellen Juristentages: Becker,
S. 100ff., der festhält, dass das „selbstverordnete Schweigen“ der Ständigen Deputation
des Juristentages Frank zu Gunsten kam, da der Weg nun „frei“ war, die Tagung kurzer-
hand zu okkupieren. Ebenso Landau, NS-Juristentag, S. 10, wonach erst diese faktische
Selbstauflösung des DJT es Frank ermöglicht habe, das Etikett „Juristentag“ für seine
neue Tagung, die 4. Reichstagung des BNSDJ, zu beanspruchen.

20 Gemäß Lang, S. 84, haben die Nationalsozialisten mit dem „ersten Juristentag nach
der Machtergreifung“ mit der „altehrwürdigen Tradition des Deutschen Juristentags“
gebrochen und sich bei der 4. Reichstagung des BNSDJ die Bezeichnung „Deutscher
Juristentag“ „angemaßt“.

21 Landau, ZNR 1994, S. 375, hob hierbei die propagandistische Inszenierung durch
Fackelzüge der Referendare, Marschmusik von SA-Kapellen insbesondere bei der Kund-
gebung vor dem Reichsgericht mit anschließendem Treueschwur auf den Führer hervor.

22 Ebd., S. 376. Hierbei ging er auch der Frage nach, ob es überhaupt so etwas wie eine
„nationalsozialistische Rechtstheorie“ gegeben habe und inwiefern „dieses Rechtsden-
ken“ am Juristentag vertreten worden sei.

23 Ebd., S. 379.
24 Ebd., S. 384.
25 Ebd., S. 388.



MoSie 162075 / p. 26/11.5.23

Insgesamt sei die Tagung ein großer Erfolg gewesen.26 Die Stimmung der
anwesenden Juristen scheine enthusiastisch gewesen zu sein.27 Die über-
wiegende Mehrheit der Juristen habe am Juristentag zur „Zerstörung des
Rechts“ durch „rechtsfeindliche Kräfte“ aufgerufen.28

Landau kommt daher zum Schluss, dass der Leipziger Juristentag 1933
das „vielleicht eindrucksvollste Zeugnis der geistigen Kapitulation des
deutschen Juristenstandes gegenüber einem damals in seiner Praxis rechts-
verachtenden Regime“ darstelle.29 Hierzu passt die Einschätzung Freu-
dings, wonach es an der Leipziger Tagung 1933 ausschließlich Referate
gegeben habe, die sich in „erschreckender Eindeutigkeit zur nationalsozia-
listischen Rassenideologie“ bekannt hätten.30

Rüthers zufolge lese sich die Darstellung Landaus zum Juristentag 1933
wie ein „symbolträchtiges Lehrstück zum Verhalten geistiger Berufe nach
Systemwechseln sowie speziell zu dem Zusammenhang von Systemideo-
logie, Recht, Justiz und Jurisprudenz.“31 Nach Kiesow sind gerade beim
Leipziger Juristentag 1933 in einmaliger Weise die entscheidenden Fragen
für die „Condition juridique“ gestellt worden. „Was ist und was soll Recht
sein? Wer liest und spricht die Buchstaben der Gesetze?“ Leidenschaft-
licher sei – trotz fehlgeleiteter Leidenschaft – niemals zuvor (und auch
nicht danach) an einem Juristentag über die Grundlagen des Rechts gespro-
chen worden.32
Weitere Forschungsbeiträge zum Juristentag 1933 betonten vor allem

den performativen und propagandistischen Aspekt der Tagung, welche
mittels „symbolischer Loyalitätsbekundungen“ und „ritueller Vergemein-
schaftung“ der Affirmation des neuen Führerstaates gedient habe.33 Dem-

6 Einleitung

26 Ebd., S. 386. Zum Erfolg habe vor allem das Lieblingsprojekt Franks, die Prokla-
mation der AfDR, beigetragen, welche den Juristen zudem verheißen habe, dass sie künf-
tig über die Akademie auch die Gesetzgebung steuern könnten, während die Juristen „in
der Weimarer Republik in ihrer Mehrheit den Eindruck hatten, dass die parlamentarische
Gesetzgebung der Parteienkompromisse ihren Sachverstand nicht berücksichtigte.“

27 Ebd., S. 376.
28 Ebd., S. 383.
29 Ebd., S. 387.
30 Freuding, Juristentage, 72.DJT in Leipzig (2018), S. 36. Gleichzeitig bezeichnete er

es aber als „Ironie der Geschichte“, dass gerade einzelne, am Juristentag 1933 behandelte
Fachthemen – soweit man überhaupt davon sprechen könne – auch bei den Nachkriegs-
juristentagungen wieder relevant gewesen seien, wie etwa die Reform des Zivilprozesses
oder die Einzelrichterproblematik.

31 Rüthers, Wende-Experten, S. 21.
32 Kiesow, Der Deutsche Juristentag, S. 8. Allerdings versucht er diese interessante

Frage nicht mittels Analyse der Reden zu beantworten. Stattdessen bleibt es bei zuweilen
pathosgeladenen Kommentierungen und stichwortartigen Zitaten der Redebeiträge. Vgl.
die Rezension von Schubert, S. 937ff.

33 So die These Schoenmakers, S. 197ff. Bei Von Hehl, Stadtgeschichte Leipzig, S. 297,
wird im einzigen Satz zum Juristentag 1933 dieser als „Kotau vor Hitler“ bezeichnet.
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zufolge dokumentiere der NS-Juristentag das bedingungslose Einschwen-
ken der Mehrzahl der deutschen Juristen auf den NS-Staat.34 So habe sich
die begeisterte Aufbruchstimmung der Juristen nach der Machtübernahme
1933 gerade in „öffentlichen Massenspektakeln“ wie dem Juristentag 1933
geäußert.35 Nach Schoenmakers dienten Großveranstaltungen wie die Ju-
ristentage aber nicht nur der Legitimation staatlicher Macht, sondern seien
darüber hinaus auch Teil eines „Motivations- und Anreizsystems für die
Einbindung der Juristen in die neuen politischen Verhältnisse“ gewesen
und bildeten zugleich ein „Forum für gegenseitigen Austausch und infor-
melle Netzwerkbildung“. An solchen Tagungen seien nicht selten „Karrie-
ren vorbereitet und vorangetrieben“ worden.36
Während die Mehrheit der Forschungsbeiträge mit Blick auf die Wir-

kungsgeschichte die Juristentagung 1933 als erfolgreiche Großtagung be-
wertete, kam Sunnus in seiner Studie zum BNSDJ hingegen zu einem er-
nüchternden Ergebnis. Die Juristentagungen in der NS-Zeit seien von weit
geringerer Bedeutung gewesen als es der Anschein vermuten ließe. Die
Substanz der Veranstaltung habe in keinem Verhältnis zu ihrer Größe ge-
standen. Im Vorfeld der Tagungen seien immense organisatorische Kräfte
gebündelt worden, auf der Tagung selbst aber nur „plakative Schaufenster-
reden“ gehalten worden, ohne dass „greifbare Resultate“ zu verzeichnen
gewesen wären. Geblieben sei einzig ein „zeitlich begrenzter Propagan-
dafeldzug ohne politische Relevanz und gesteigerte Unlust in den eigenen
Reihen“.37
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34 DJT, Recht mitgestalten, S. 69. Ebenso Kiesow, Die Tage der Juristen, myops 2010,
S. 6.: Der Juristentag 1933 in Leipzig sei „eine einzige Manifestation der Begeisterung für
den Nationalsozialismus“. Lang, S. 10 und 133, spricht in diesem Sinne von einem
„gleichgeschalteten Juristentag“. Vgl. auch Rückert, Unrecht durch Recht, S. 352, der
von einer „persönlichen Einhegung der Juristen“ u. a. durch Festakte wie die neuen Ju-
ristentage in der NS-Zeit spricht.

35 Lepsius, Bewertungskriterien, S. 72.
36 Schoenmakers, S. 198 ff. „Begrüßungsformeln, Feiertagsappelle, Feste und Auf-

märsche bezweckten dabei die Herstellung von kollektiver Identität, von Ordnung so-
zialer Beziehungen, sowie von Werte- und Tugendsystemen durch die repetitive, inter-
aktive und nach vorgegebenen Mustern festgelegte Schaffung und Inszenierung einer
Gemeinschaft. Sie schufen Machtverhältnisse, indem das Regime die Geschlossenheit
der Richter, Staats- und Rechtsanwälte hinter der nationalsozialistischen Staatsführung
regelmäßig inszenierte. […] Als ritualisierte Massenspektakel und Alternative zumAlltag
sprachen sie die Emotionen der Teilnehmenden direkt an und intensivierten mithilfe die-
ser Gefühlserlebnisse den Eindruck, Teil einer ästhetisierten und egalitären Volks- bzw.
Schicksalsgemeinschaft zu sein. […] Die für sie [Richter bzw. Juristen] fühl- und greif-
bare Vergemeinschaftung mit dem neuen Staat baute auf Ritualen auf, die häufig ältere
Traditionen fort- bzw. umschrieben.“

37 Sunnus, S. 94. Zum Stellenwert der Juristentage im Rahmen der Rechtserneuerung.
Schenk, S. 127, hielt in seiner Biografie zu Frank fest, die Leipziger Juristentage seien
Franks ureigene großspurige Inszenierung gewesen. Da Frank die Teilnahme eines jeden
Mitgliedes habe zur Pflicht erklären lassen, sei die hohe Teilnehmerzahl vor allem hier-
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Die bisherige Forschung zum Juristentag 1933 lässt sich dahingehend
zusammenfassen, als dass diese Tagung in erster Linie als propagandistische
Massenkundgebung, ohne nennenswerten wissenschaftlichen Teilgehalt,
bewertet wurde. Die bisherigen Analysen berücksichtigten jedoch entwe-
der nicht oder nur bruchstückhaft die gehaltenen Reden als historischen
Analysegegenstand. Zumeist dominierte ein rein institutionengeschicht-
licher Ansatz.
Durch die Blickverengung der bisherigen Forschung auf den performa-

tiven Aspekt der Juristentagung wurde das Verdikt über den wissenschaft-
lichen Stellenwert der Tagung gefällt, ohne sich inhaltlich detailliert mit den
Reden zu befassen. So lässt sich der bisherigen Forschung in der Haupt-
sache entnehmen, dass die Reden am Juristentag 1933 nicht der wissen-
schaftlichen Erkenntnis dienten und darüber hinaus auch nicht wissen-
schaftlichen Ansätzen folgten. Stattdessen habe es sich bei diesen viel eher
um ideologisch-kontaminierte und auf pseudowissenschaftlicher Basis be-
ruhende Propagandareden gehandelt, ohne Bezug zu früheren wissen-
schaftlichen Denktraditionen. In der bisherigen Forschung wurde somit
bezogen auf den Juristentag eine eindeutige Trennlinie zwischen einer wis-
senschaftlich produktiven und politikfreien Arbeitsphase vor 1933 und
einer wissenschaftlich unproduktiven, „ideologischen“ und politisch kon-
taminierten Arbeitsphase nach 1933 gezogen.38
Auch sind die Beiträge zum Juristentag 1933 stellenweise vom Strandgut

älterer Entlastungslegenden geprägt, wie dies Thesen einer Massenbekeh-
rung oder Instrumentalisierung des Juristenstandes verdeutlichen.
In Bezug auf eine detailliertere Analyse der Reden und insbesondere im

Hinblick auf eine Kontextualisierung der Tagung in den konfliktreichen
polykratischen Formierungsprozess des NS-Regimes besteht somit noch
wissenschaftlicher Nachholbedarf. Ebenso sind die eher skizzenhaften Be-
schreibungen zum äußeren Verlauf der Tagung ergänzungsbedürftig, um
die bestehende Forschungslücke in Bezug auf den Juristentag 1933 zu
schließen.

II. Methodische Prämissen, Untersuchungsansatz und
Aufbau der Arbeit

Das wissenschaftliche Arbeiten über die Funktionsweise des Rechts im
Nationalsozialismus ist mit der Grundproblematik konfrontiert, dass Jahr-

8 Einleitung

durch zu erklären. Die Tagung selbst schien mehrere Nummern zu groß gewesen zu sein
und werfe ein Licht auf Franks Aufgeblasenheit.

38 Vgl. in Bezug auf diese artifizielle Trennung in der Wissenschaftshistoriografie die
Ausführungen von Felz, S. 16 sowie Roelcke, S. 127.
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zehnte der Selbstapologetik die Forschung zur NS-Rechtsgeschichte bis
weit in die 1980er Jahre verstellt haben. Auch wenn das in der Nachkriegs-
zeit konstruierte apologetische Zerrbild einer „leidenden“ und „unter-
drückten“ Justiz in der neueren Forschung sukzessive überwunden wur-
de,39 blieb eine Überbetonung des subalternen Charakters der Justiz gegen-
über den herrschenden politischenAkteuren das gängige Erklärungsmuster.
Personalpolitische und weitere Lenkungsmaßnahmen des Systems, ins-
besondere durch die monokratisch herrschende Führerfigur, hätten den
Handlungsspielraum der Juristen nach 1933 stark eingeschränkt.40 So hal-
ten sich Thesen und Metaphern einer „Lenkung“, „Verführung“, „Instru-
mentalisierung“ oder gar „Zerstörung“ der Justiz im Nationalsozialismus
hartnäckig im rechtshistorischen Diskurs. Auch die in diesem Zusammen-
hang häufig anzutreffende artifizielle Trennung zwischen „den“ National-
sozialisten und „den“ Juristen, die sich „willfährig“ den Machthabern hin-
gaben, ist eine gefährliche Simplifizierung. Denn solche Thesen übersehen
bzw. relativieren nach wie vor den signifikanten Eigenbeitrag der Juristen
zur Funktionsweise und Stabilisierung des NS-Regimes.41
Forschungsarbeiten zur NS-Rechtsgeschichte sind zudem noch immer

geprägt von der Suche nach Schuld und damit verbunden von moralischen
Werturteilen statt in analytischer Hinsicht Erklärungsmodelle zu liefern.42
„Willkürstaat“, „Unrechtsstaat“43 oder die grobschlächtige Formel einer
„Rechtsperversion“ sind in erster Linie moralisch aufgeladene Erklärungs-
hülsen, deren Gefahr darin liegt, dass sie nicht nur eine genuine Rechts-
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39 Vgl. Angermund, S. 12. Auch sei in diesem Zusammenhang die auf eine eigentüm-
liche Radbruch-Rezeption zurückzuführende „Positivismuslegende“ Hermann Wein-
kauffs zu erwähnen, wonach die Juristen aufgrund strikter Gesetzesbindung nach dem
Verständnis „Befehl ist Befehl“ und „Gesetz ist Gesetz“, wehrlos gegenüber dem NS-
Justizunrecht gewesen sein sollen.

40 Angermund, S. 13 ff.
41 Thamer, NS-Justiz und Täterforschung, S. 14 f. Die Tätigkeit der Justiz gehöre in

den Zusammenhang der Herrschaftsstabilisierung und kumulativen Radikalisierung des
NS-Regimes und habe kaum der Herrschaftsbegrenzung gedient. Die Justiz habe einen
nicht unerheblichen Anteil an der Verfolgungs- und Radikalisierungspraxis gehabt und
„agierte deutlich eigenverantwortlicher, als zuweilen behauptet wurde“. Vgl. Rückert,
Unrecht durch Recht, JZ 2015, S. 804: Die Rechtswissenschaft bzw. die Rechtsprofession
im Ganzen habe sich dem Umdenken bzw. Umsteuern der Rechtsordnung nach 1933
nicht widersetzt, sondern zumeist „im Vordenken vor den Propagandisten ihr erheb-
liches Ansehen noch zur höheren Legitimation eingesetzt“.

42 Vgl. dazu Stolleis, Staatsrechtslehre, S. 108. „Bei der Antwort darauf sollte man […]
nicht mehr die alte Frage nach dem Entnazifizierungsmuster stellen, also die Frage nach
der „Schuld“, sei es im strafrechtlichen, sei es im moralischen Sinne. Das ist alles weit-
gehend behandelt und inzwischen aufgearbeitet worden, manchmal sogar unbeachtet von
der Zunft bzw. unter deren ‚beredtem Schweigen‘. Wichtiger ist heute die konsequente
Historisierung des Vorgangs, ohne die Frage der Verantwortung zu vernachlässigen.“

43 Zur problematischen Terminologie des Unrechtsstaates vgl. Johst, S. 127ff. sowie
Rückert, Unrecht durch Recht, S. 16 ff.
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feindlichkeit des NS-Systems suggerieren, sondern nach wie vor einen ana-
lytischen Zugang zur Thematik verstellen.
Bei der vorliegenden Arbeit sind daher folgende methodische Prämissen

maßgebend. Zum einen ist nach Thomas Henne von einer Parallelität und
engen Verzahnung von legaler Diskriminierung, extralegalem Terror und
juristischem Alltagsgeschäft für die Zeit des NS-Regimes auszugehen.
„Eine passgenaue Trennung von „braunem“ vs. „nicht-braunem“ Agieren
des Rechts ist auch aus einer ex-post-Perspektive nicht möglich,44 denn
dadurch würden sowohl personale als auch ideengeschichtliche und wis-
senschaftliche Kontinuitäten gekappt.45 Auch die bereits erwähnte Tren-
nung zwischen dem ideologisch-politisierten NS-Juristentag nach 1933
und dem vormals rein wissenschaftlichen und unpolitischen DJT ist stets
unrettbar mit dem Aspekt einer Entnazifizierung verbunden.
Im Weiteren wird vorliegend ein analytisch-reflexiver Zugang zum The-

ma gewählt. Die erwähnte moralisch-ethische Perspektive und insbesonde-
re die These des Unrechtsstaates sind für die vorliegende Arbeit nicht
handlungsanweisend. Dementsprechend erfolgt auch der Umgang mit den
am Juristentag 1933 gehaltenen Reden. Eine moralische Verurteilung oder
ein Ignorieren der rassistischen, inhumanen Hetztiraden und stellenweise
„aberwitzigen rechtstheoretischen Phantasien“46 kann nicht der wissen-
schaftliche Zugang zur Thematik sein. Eine rechtshistorische Aufarbeitung
wird nur dann ermöglicht, wenn die Reden und Vorträge sowohl als „re-
präsentative Zeitdokumente“47 als auch als Bestandteile des damaligen wis-
senschaftlichen und rechtspolitischen Diskurses im weitesten Sinne „ernst“
genommen werden.48
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44 Thomas Henne, Vortrag bei der Tagung „Massengewalt und Menschenrechte“, ver-
anstaltet von der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten am 8.12. 2013 in Hannover
zum Thema Justizpraxis im Nationalsozialismus, „Unbegrenzte Auslegung“, Selbst-
mobilisierung und kumulative Radikalisierung einer nationalkonservativen Profession
(nachfolgend zit. Henne, Justizpraxis). Vgl. auch Weisbrod, S. 11 ff. In diesem Sinne kann
Ernst Fraenkels „Doppelstaat“ im Sinne eines Normen- und Maßnahmenstaats – in der
Geschichtswissenschaft als methodischer Erklärungsansatz zwar noch immer beliebt –
diese enge Verzahnung von Recht und Unrecht aufgrund seines starr-dichotomischen
Ansatzes nur sehr begrenzt miterfassen und ist daher für die vorliegende Arbeit wenig
kompatibel. Vgl. dazu Rückert, Nationalsozialistische Herrschaft, S. 810; Ders., Unrecht
durch Recht, JZ 2015, S. 799.

45 Aus den genannten Gründen scheitern auch abschließende personale Kategorisie-
rungsversuche wie etwa die eigentümliche definitorische Einteilung der zeitgenössischen
Juristen in „Nazijuristen“, „juristischer Nazi“ oder „nationalsozialistischen“ Juristen.
Vgl. dazu Ambos, S. 25, Fn. 49.

46 Vgl. Landau, NS-Juristentag, S. 19. Vgl. Busse, S. 583.
47 So Landau, ZNR 1994, S. 376.
48 Vgl. dazu Gutmann, S. 1. Äußerst passend hierzu auch der Ausspruch von Joachim

Arntz, Präsident des Verwaltungsgerichts a.D., anlässlich seiner Begrüßungsrede beim
Symposium „Justiz im Dritten Reich“ am 11. und 12.März 2005 im Gerichtsgebäude
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